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Gefährdungsbeurteilung und Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, 
ortsfester elektrischer Betriebsmittel und fest angebrachter elektrischer 
Betriebsmittel  
 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

Zweiter Abschnitt 

Pflichten des Arbeitgebers  

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung 

der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die 

Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten 

anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der beschäftigten 

anzustreben. 

 
(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung 

der Art der Tätigkeiten und Zahl der Beschäftigten 

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie 

2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden in 

die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten 

nachkommen können. 

 
(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten auferlegen. 

 
§ 6 Dokumentation 

(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und Zahl der Beschäftigten erforderlichen 

Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger 

Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten. 
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(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, dass er stirbt oder für 

mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen. 

 
§ 25 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder 

 
2. 

a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder 

b) als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu 

fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu 

fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 

 
§ 26 Strafvorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder 

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder 

Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.  
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Betriebssicherheitsverordnung 

Achtung seit 01.06.2015 neue BetrSichV 

 
Grundpflichten: 

• Gefährdungsbeurteilung 

• Nur sichere Arbeitsmittel bereitstellen 

• Stand der Technik 

• Befähigung der Beschäftigten 

• Manipulationsverbot 

• Wirksamkeitsprüfung 

• Anpassungspflicht 

• Betriebliche Organisation 

 
§ 3 Gefährdungsbeurteilung  

(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

ausgehen, und zwar von  

 1. den Arbeitsmitteln selbst, 

 2. der Arbeitsumgebung und 

 3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden. 

 
(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen Verwendung der 

Arbeitsmittel zu Dokumentieren. Dabei sind mindestens anzugeben 

1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten,  

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 

3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn von den bekannt gegebenen Regeln 

und Erkenntnissen abgewichen wird, und 

4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wiederkehrenden Prüfungen 

5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. 

 
Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen werden. 
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Gefährdungsbeurteilung TRBS1111 

 
3 Verantwortung für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

(1) Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung einschließlich der Dokumentation ist der Arbeitgeber im 

Rahmen seiner betrieblichen Organisation verantwortlich (§ 3 Absatz 1 Satz 1 BetrSichV). Er kann ihm 

obliegende Aufgaben entsprechen § 13 Absatz 2 ArbSchG schriftlich übertragen. Nähere Angaben für die 

Zusammenarbeit mit anderen Arbeitgebern sind in Abschnitt 5.5.5 enthalten. 

 
4 Grundsätze zur Vorgehensweise bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

4.1 Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung 

(1) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der Beschaffung von Arbeitsmitteln begonnen 

werden (§ 3 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), da deren grundlegende Eigenschaften durch nachträglich getroffene 

Schutzmaßnahmen nur eingeschränkt beeinflusst werden können. Weiterhin kann bei nachträglich getroffenen 

Schutzmaßnahmen eine nahteilige Auswirkung auf die Gebrauchstauglichkeit nicht immer ausgeschlossen 

werden, was z. B. zu erschwerter Handhabbarkeit und zu Manipulationsanreizen führen kann. Weitergehende 

Informationen enthält die Empfehlung für Betriebssicherheit EmpfBS 1113 Beschaffung von Arbeitsmitteln. 

 
(2) die Gefährdungsbeurteilung ist vor der erstmaligen Verwendung eines Arbeitsmittels durchzuführen und zu 

dokumentieren (§ 3 Absatz 8 BetrSichV). 

 
(3) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen (§ 3 Absatz 7 BetrSichV). Dabei ist der Stand der 

Technik in Bezug auf die sichere Verwendung des Arbeitsmittels zu berücksichtigen. Soweit erforderlich sind die 

Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln anzupassen. Für die Überprüfung der 

Gefährdungsbeurteilung sind keine Zeitintervalle vorgegeben, der Arbeitgeber legt diese jeweils 

eigenverantwortlich fest. Konkrete Anlässe für eine Überprüfung können z. B.  sicherheitsrelevante Hinweise 

von Beschäftigten, Sachschäden, Störungen, Änderungen von Arbeitsverfahren oder Änderung des Standes der 

Technik sein. Die Überprüfung ist unter Angabe des Datums zu dokumentieren. 
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Fazit:  

Der Unternehmer hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung Prüffristen für seine elektrische Anlage und 

ortsfesten/ortsveränderlichen Betriebsmittel festzulegen. Sowohl nach den DGUV Vorschriften 3 und 4 (bisher 

BGV A3 und GUV-V A3) als auch nach der Betriebssicherheitsverordnung muss nach jeder Prüfung der nächste 

Prüftermin so festgelegt werden, dass die elektrische Anlage und ortsfeste Betriebsmittel bis zu diesem 

Zeitpunkt entsprechend den betrieblichen Erfahrungen sicher betrieben und benutzt werden können. 

 
Als Entscheidungshilfen bei der Festlegung der Prüffristen dienen die in den Durchführungsanweisungen zu § 5 

der DGUV Vorschriften 3 und 4 enthaltenen Richtwerte in Tabelle 1 A sowie die in der TRBS 1201 im Anhang 

enthaltene Tabelle 2. Weitere Empfehlungen können den VDE-Bestimmungen entnommen werden, z. B. VDE 

0100-710, VDE 0105-100. 

 
Die in Regelwerken enthaltenen Prüffristen sind Empfehlungen für normale Betriebs- und 

Umgebungsbedingungen und haben einen orientierenden Charakter. Eine ungeprüfte Übernahme der 

vorgeschlagenen Prüffristen ohne Berücksichtigung der eigenen betrieblichen Situation kann bei zu langen 

Prüffristen das Auftreten gefährlicher Mängel begünstigen. 

Die Fristen der wiederkehrenden Prüfungen müssen unter Berücksichtigung der 

• Art der Anlage und der Betriebsmittel 

• Betriebs-, Umgebungs- und Nutzungsbedingungen 

• Häufigkeit und Qualität der Wartung 

• Äußeren Einflüsse, denen Anlagen und Betriebsmittel ausgesetzt sind  

sowie 

• Herstellerangaben 

bestimmt werden. 

Hierzu sind immer die betrieblichen Erfahrungen und Kenntnisse einer Elektrofachkraft erforderlich. 

 
Weitere Informationen zur Organisation der Prüfungen, Anforderrungen an Prüfpersonen und der Festlegung 

von Prüffristen sind in der DGUV Information 203-071 „Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und 

Betriebsmittel – Organisation durch den Unternehmer“ enthalten. 


